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Nahverkehrsplan für den Bereich des Zweckverbandes Oberhessische 
Versorgungsbetriebe – Niederschrift und Stellungnah me des Aufgabenträgers zur  
2. Anhörungsrunde,  
Bereich Gießen-West  
 
Ort/Datum:  Fernwald, 30.05.2008 
Beginn:  10:00 Uhr 
Teilnehmer:  vgl. Teilnehmerliste 
 
Die Stellungnahmen von ZOV-Verkehr wurden direkt in  die Niederschrift eingearbeitet. 
Sie sind durch Fettdruck im Text hervorgehoben. 
 
TOP Inhalt 

1 
 
 

Hr. Bürgermeister Schmidt, Gemeinde Wettenberg: 
Herr Schmidt fordert die Tangentialverbindung Biebertal - Wettenberg häufiger als 
bisher vorgesehen im 2-Stundentakt zu bedienen. 
Er weist darauf hin, dass es sich bei einem 2-Stunden-Takt aus Sicht der Fahrgäste 
um kein attraktives Angebot handelt. 
Früher erfolgte im Bereich Wettenberg eine Bedienung im 30-Minuten-Takt. 
Er sieht Handlungsbedarf um die ÖPNV-Verbindungen zwischen Biebertal und 
Wettenberg deutlich zu verbessern.  
 
ZOV-Verkehr wird die weitere Entwicklung des ÖPNV i m Bereich 
Biebertal/Wettenberg gemeinsam mit Vertretern/innen  der beiden Gemeinden 
besprechen. 
 

2 
 
 

Hr. Lehr, Stadt Linden: 
Bei der künftigen Gestaltung ist das Busangebot der (Regionalbus-)Linie 34 in Hinblick 
auf die gute Nutzung des Gewerbegebiets Lückebachtal zu beachten. 
 
Vorschlag wird in Zusammenarbeit mit dem regionalen  Aufgabenträger RMV 
geprüft. 
 
Eine Direktverbindung der Gewerbegebiete Pohlheim Neue Mitte und Linden 
Lückebachtal wird gewünscht. 
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Der Vorschlag wird von ZOV-Verkehr geprüft. Hier er gibt sich die Notwendigkeit 
einer Potentialabschätzung. 
 
Zudem wird durch die Einrichtung eines neuen Kreisverkehrs in Linden voraussichtlich 
eine veränderte Busführung erforderlich. 
 
Die Beförderung von Schülern aus Langgöns zur Adolf-Reichweinschule in Pohlheim 
soll durch eine Erweiterung der Linie 32 erfolgen. 
 
Ab Schuljahr 2008/09 wird die Schülerbeförderung vo n Langgöns nach Pohlheim 
sichergestellt. Inwieweit zukünftig eine Verknüpfun g dieser Schul-Linie mit der 
Linie 32 sinnvoll ist, wird geprüft . 
 
 

3 
 
 

Hr. Rohrmus, Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Schulverwaltungsamt: 
Herr Rohrmus fragt, auf welcher Grundlage die vorgestellten Anforderungen an die 
Schülerbeförderung basieren und ob die getroffenen Festlegungen mit den 
Schulverwaltungen abgestimmt wurden. 
Er regt an in den NVP eine Vorgabe bezüglich der Beförderung zur 3. Stunde 
aufzunehmen. 
 
ZOV-Verkehr stimmt die Anforderungen an die Schüler beförderung mit 
zuständigen Vertretern/innen ab. Die Ergebnisse wer den im Nahverkehrsplan 
dargestellt. 
 

4 
 
 

Hr. Nowak, Stadt Pohlheim: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Pohlheim zur 1. Anhörung neben der 
erwähnten mündlichen Aussage auch eine ausführliche schriftliche Stellungnahme 
abgegeben hat, die im Rahmen des heutigen Vortrags nicht berücksichtig wurde. 
 
Anmerkung zum Protokoll: Die Stellungnahme der Stad t Pohlheim vom 
28. September 2007 ging fristgerecht bei ZOV-Verkeh r ein. 
In der Stellungnahme wurde angeregt, dass die Halte stelle „Garbenteicher 
Straße“ an die Haltestelle „Zur Lutherlinde“ verleg t wird. 
Eine optimierte Linienführung, welche die Siedlungs entwicklung der Stadt 
berücksichtigt, wird gewünscht.  
Eine bessere Andienung des Giessener Stadtteils Pet ersweiher wird gewünscht.  
Eine Haltestelle am Hallenbad in Pohlheim wird gefo rdert. 
 
ZOV-Verkehr erachtet alle Eingaben der Stadt Pohlhe im als prüfenswert und 
wird eine entsprechende Formulierung in den Nahverk ehrsplan aufnehmen. 
 

5 
 
 

Hr. Born, Stadt Lollar (in Vertretung): 
Herr Born fragt, wie das in der Angebotskonzeption vorgesehene Mehrangebot 
finanziert werden soll und inwiefern hierbei an eine Mitfinanzierung durch die von der 
Mehrleistung profitierenden Städte und Gemeinden gedacht ist? 
 
Eine Mitfinanzierung für ÖPNV-Maßnahmen durch die b etroffenen Städte und 
Gemeinden wird in einigen Fällen notwendig sein und  ist derzeit auch schon 
gängige Praxis. 
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Für die Stadt Lollar stellt sich zudem die Frage, ob bei Ausarbeitung der 
Angebotskonzeption das von der Stadt vorgeschlagene Stadtbuskonzept 
berücksichtigt wurde. 
 
Die Detailplanung dieser Maßnahme ist nicht Gegenst and des 
Nahverkehrsplanes. 
 
Frage bezüglich der anstehenden Neuvergabe von Buslinien im Bereich Lollar:  
Ist vorgesehen, die Linien 51 und 520 getrennt voneinander zu vergeben? 
 
Die Vergabemodalitäten werden in einem Gespräch bei m RMV festgelegt. 
 

6 
 
 

Hr. Bayer, Stadt Gießen: 
Herr Bayer weist darauf hin, dass über die Planungen zur Neuvergabe von Linie 520 
die Stadt Gießen zu informieren ist. 
 
ZOV-Verkehr geht davon aus, dass die Stadt Gießen v om RMV einbezogen wird. 
 

7 
 
 

Hr. Wießner, Gemeinde Fernwald: 
Frage, welche Änderungen bei Linie 220 als Reaktion auf den Umzug der 
Kreisverwaltung des Landkreises Gießen geplant sind. 
 
Zuständiger ÖPNV-Aufgabenträger für die Optimierung  des Giessener 
Stadtverkehrs ist die Stadt Gießen. ZOV-Verkehr hat  kooperative Unterstützung 
angeboten.  
 

8 
 
 

Hr. Bayer, Stadt Gießen: 
Hinweis, dass die am Haltepunkt Licher Straße zur Minute 10 ankommenden Züge 
aus Grünberg von Fahrgästen der Buslinie 220 nicht erreicht werden können, da die 
Busse der Linie nicht direkt am Bahnhaltepunkt, sondern zu weit von ihm entfernt an 
der Haltestelle Graudenzer Straße halten. 
 
Wesentlicher Verknüpfungspunkt der Linie 220 ist de r Bahnhof Gießen. 
 

9 
 
 

Hr. Rohrmus, Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Schulverwaltungsamt: 
Für die Relation Langgöns - Linden - Pohlheim sollten Verbindungen eingerichtet 
werden, um die hier bestehende Nachfrage im Schülerverkehr abzudecken. 
Die erhöhte Nachfrage resultiert aus der Öffnung der Adolf-Reichwein-Schule für 
Schüler aus dem Bereich Langgöns. 
 
Die Einrichtung einer Linienverbindung auf der Rela tion Langgöns - Pohlheim 
wird vorgenommen. 
 

 
Andreas Köhler / Gerhard Muth-Born  
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Nahverkehrsplan für den Bereich des Zweckverbandes Oberhessische 
Versorgungsbetriebe – Niederschrift und Stellungnah me des Aufgabenträgers zur  
2. Anhörungsrunde,  
Bereich Gießen-Ost  
 
Ort/Datum:  Grünberg, 03.06.2008 
Beginn:  10:30 Uhr 
Teilnehmer:  vgl. Teilnehmerliste 
 
Die Stellungnahmen von ZOV-Verkehr wurden direkt in  die Niederschrift eingearbeitet. 
Sie sind durch Fettdruck im Text hervorgehoben. 
 
 
 
TOP Inhalt 

1 
 
 

Hr. Erletz, Erletz-Reisen GmbH: 
Frage, auf Grundlage welcher Definition die im Anforderungsprofil vorgesehene 
Differenzierung zwischen Regelfahrzeugen und Verstärkerfahrzeugen vorgenommen 
werden soll. 
 
Regelfahrzeuge werden auch außerhalb der Spitzenzei ten und in den Ferien 
eingesetzt.  
 
Aus den formulierten Festlegungen für das Fahrzeugalter und der Forderung nach 
Motoren, welche die Normen EURO 5 oder EEV erfüllen, ergibt sich ein Widerspruch, 
da von älteren Fahrzeugen diese Standards nicht eingehalten werden können. 
 
Eine endgültige Festlegung der Anforderung an die M otoren hinsichtlich der 
Emissionen wird nach erneuter Prüfung im Nahverkehr splan vorgenommen. 
 

2 
 
 

Hr. Jacob, VCD-Kreisverband Gießen: 
Die Entscheidung über zulässige Motorenstandards ist von den zuständigen Gremien 
zu treffen. 
 

von: Rhein-Main-Verkehrsverbund 
Servicegesellschaft mbH (rms GmbH)  
Mannheimer Straße 15 - 19 
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3 
 
 

Hr. Bayer, Stadt Gießen: 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Feinstaub-Prävention 
demnächst unter Umständen die aus der Region in die Stadt Gießen 
kommenden Busse entsprechende Abgasstandards erfüllen müssen. 
Das Planungsamt engagiert sich für eine Übergangsregelung für Busse. 
 

4 
 
 

Hr. Bürgermeister Ide, Stadt Grünberg: 
Auf Folie 19 wird für die Verbindung zwischen dem Stadtteil Harbach und der 
Kernstadt Grünberg angemerkt, es gäbe kein Angebot auf dieser Relation. 
Diese Anmerkung ist durch den Hinweis, dass für diese Relation eine 
Umsteigeverbindung existiert, zu ersetzen. 
 
Die Korrektur wird im Nahverkehrsplan vorgenommen. 
  

5 
 
 

Hr. Jacob, VCD-Kreisverband Gießen: 
Hinweis, dass die ausführliche schriftliche Stellungnahme des VCD-
Kreisverbandes offensichtlich nicht berücksichtigt wurde. 
 
Die Stellungnahme des VCD ging fristgerecht am 30.09.2007 beim 
Aufgabenträger ein. 
In dieser Stellungnahme wird angeregt, die Erschließungsqualität nicht nur 
räumlich abzugrenzen, sondern eine zeitliche Komponente und die jeweiligen 
Haltestellenabfahrten in die Betrachtung mit einzubeziehen. 
 
Die vorgeschlagene Methodik ist zwar grundsätzlich richtig, im 
Nahverkehrsplan wird jedoch, nicht zuletzt wegen de r Größe des 
Untersuchungsgebietes, auf eine solche Detailunters uchung verzichtet. 
Der Vorschlag des VCD wird als allgemeiner Prüfauft rag bei der 
Detailplanung im Nahverkehrsplan dokumentiert. 
 
Der VCD schlägt vor, im Nahverkehrsplan neben der Verbindungsqualität der 
Relationen Ortsteil zu Ortszentrum bzw. Ortszentrum zu Mittel-/Oberzentrum 
um bedarfsgerechte Verbindungen zu erweitern. 
 
Soweit konkrete Nachfragedaten oder Anregungen von Städten und 
Gemeinden im ZOV-Verbandsgebiet nachfragerelevante Lücken im 
ÖPNV-Netz aufzeigen, werden diese im Nahverkehrspla n behandelt. 
 
Der VCD bekräftigt, dass ein Fahrtenangebot, welches über die 
Mindeststandards hinausgeht, grundsätzlich auf dem Status quo gehalten 
werden soll. 
 
ZOV-Verkehr stimmt dieser Aussage grundsätzlich zu.  
 
Der VCD kritisiert, dass in den vorliegenden Protokollen die Antworten fehlen. 
 
Die Stellungnahmen der 1. Anhörungsrunde wurden in der 2. 
Anhörungsrunde beantwortet. Die Niederschriften zur  2. 
Anhörungsrunde enthalten Antworten des Aufgabenträg ers.  
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6 
 
 

Fr. Krüger, Stadt Hungen: 
Die im Rahmen der Stellungnahmen zur 1. Anhörung von der Stadt formulierte 
Forderung nach einer Anbindung an den Vulkanexpress wurde mit dem 
Hinweis beantwortet, das Anliegen werde geprüft. Frage, bis wann mit einem 
Ergebnis dieser Prüfung zu rechnen ist. 
 
ZOV-Verkehr geht davon aus, dass eine Anbindung des  Vulkanexpress’ 
an Hungen mittelfristig erfolgen wird. 
 
Als Antwort auf die Stellungnahmen der Stadt wird zudem von einer geplanten 
Ausweitung der AST-Verkehre gesprochen. Frage, für welche Stadtteile eine 
Ausweitung der bestehenden Verkehre vorgesehen ist. 
Frage, ob das Konzept der Stadt nochmals zur Stellungnahme vorgelegt wird. 
 
Der Nahverkehrsplan ist ein Rahmenplan. Die konkret en Planungen zum 
Erreichen der Angebotskonzeption in Hungen werden z u gegebener Zeit 
mit den zuständigen Gremien in Hungen besprochen. 
 

7 
 
 

Hr. Bürgermeister Ide, Stadt Grünberg: 
Hinweis, dass eine Anbindung der Stadt Grünberg an den Vulkanexpress nur 
unter Bereitschaft der Stadt zur Mitfinanzierung in Aussicht gestellt wurde.  
Von der Stadt Hungen wird daher vermutlich ebenfalls eine Bereitschaft zur 
finanziellen Beteiligung vorausgesetzt. 
 
Es ist festzuhalten, dass für Verkehre, welche über  die ausreichende 
Verkehrsbedienung hinausgehen, grundsätzlich eine M itfinanzierung der 
Gemeinden erfolgen muss.  
 

8 
 
 

Hr. Groh, Stadt Hungen: 
Hinweis darauf, dass die fehlende Anbindung von Hungen an den 
Vulkanexpress den Bewohnern der Stadt nur schwer zu vermitteln ist, da die 
Radanhänger des Vulkanexpresses in Hungen abgestellt werden. 
 

9 
 
 

Fr. Tandler, Stadt Lich: 
Die Einrichtung eines Haltepunktes Lich West sollte erneut geprüft werden. 
Denn durch die Erweiterung von Neubaugebieten in diesem Bereich ist die 
Bevölkerungsentwicklung in diesem Bereich in den vergangenen Jahren 
positiv verlaufen, die Einrichtung damit attraktiver geworden. 
 
Die Forderung wird im Nahverkehrsplan dokumentiert.  Grundsätzlich 
liegt die Zuständigkeit beim RMV.  
  

10 
 
 

Hr. Jacob, VCD-Kreisverband Gießen: 
Im Vortrag wurde angekündigt, dass die Vielzahl der anstehenden Projekte im 
Nahverkehrsplan lediglich dokumentiert, nicht aber bis ins letzte Detail 
beschrieben werden kann. Frage, welchen Umfang die für den NVP 
vorgesehene Projektdokumentation haben soll und ob diese Dokumentation 
bereits im NVP-Entwurf enthalten sein wird. 
 
Eine der Hauptaufgaben des Nahverkehrsplans für das  ZOV-
Verbandsgebiet ist es, eine Harmonisierung der best ehenden ÖPNV -
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Standards festzulegen. Konkrete Projekte sollen gru ndsätzlich nicht 
detailliert dargestellt werden.  
 
Frage, wie ein über dem festgelegten Mindeststandard liegendes 
Bestandsangebot an ÖPNV-Verbindungen in Zukunft gesichert werden soll. 
 
Es ist grundsätzlich nicht geplant, bestehende Verk ehre aufgrund des 
Nahverkehrsplans einzustellen. 
 

11 
 
 

Hr. Hübl, Gemeinde Rabenau: 
Frage, in welchem Umfang das in der Angebotskonzeption vorgesehene 
Wochenendangebot im Vergleich zum Bestandsangebot ausgeweitet wurde. 
Frage, wer die Kosten für eine solche Ausweitung der bestehenden Verkehre 
zu tragen hat. 
 
Die Ausweitung der Angebotskonzeption in Rabenau so ll durch die 
Einrichtung neuer AST-Verkehre durch ZOV-Verkehr er reicht werden.  
Ein ÖPNV-Angebot welches über den Mindeststandard h inausgeht, 
bedarf grundsätzlich einer Mitfinanzierung der betr offenen Gemeinden. 
 

12 
 
 

Hr. Pausch, Regierungspräsidium Gießen: 
Frage, auf Basis welcher Überlegungen die Bedienungszeiträume für das 
Grundangebot an Samstagen festgelegt wurden. 
 
Vor dem Hintergrund der sich verändernden Ladenöffnungszeiten sollte eine 
Verschiebung des Zeitraumes (z.B. um eine Stunde => Ende des 
Bedienungszeitraums um 19:00 Uhr) in Erwägung gezogen werden. 
 
ZOV-Verkehr prüft, inwieweit eine Ausdehnung der Be dienungszeiten an 
Samstagen erfolgen soll. Grundsätzlich wird eine so lche Erweiterung 
von ZOV-Verkehr befürwortet. 
 

13 
 
 

Hr. Jacob, VCD-Kreisverband Gießen: 
Die Ansicht, dass die für den Samstagsverkehr vorgesehenen 
Bedienungszeiträume überprüft werden sollten, wird vom VCD geteilt.  
Es wird auf Untersuchungen hingewiesen, bei denen die Höchstwerte der 
Parkhausbelegung gegen 14:00 Uhr festgestellt wurden. Bei der Festlegung 
der Hauptverkehrszeit sollte dies entsprechend berücksichtigt werden. 
 
In den Ausführungen zum Nahverkehrsplan wurden lediglich Aussagen zu den 
Direktverbindungen gemacht. Es werden Aussagen zum Thema 
Anschlussverbindungen vermisst. 
 
Die Direktverbindungen wurden als Indikatoren für d ie Angebotsqualität 
herangezogen. Selbstverständlich wird im Nahverkehr splan auch auf die 
Anschlusssituation eingegangen.  
 
Bei der Definition der Anforderungen an die Ausstattung von Haltestellen sollte 
das Thema Barrierefreiheit stärker akzentuiert werden. 
 
Dieser Aussage schließt sich ZOV -Verkehr an. Das Thema 
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Barrierefreiheit wird im Nahverkehrsplan einen ents prechend hohen 
Stellenwert erhalten. 
 

 
 Andreas Köhler / Gerhard Muth-Born 
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Nahverkehrsplan für den Bereich des Zweckverbandes Oberhessische 
Versorgungsbetriebe – Niederschrift zur 2. Anhörung srunde,  
Bereich Vogelsberg  
 
Ort/Datum:  Alsfeld, 02.06.2008 
Beginn:  10:00 Uhr 
Teilnehmer:  vgl. Teilnehmerliste 
 
Die Stellungnahmen von ZOV-Verkehr wurden direkt in  die Niederschrift eingearbeitet. 
Sie sind durch Fettdruck im Text hervorgehoben. 
 
 
TOP Inhalt 

1 
 
 

Hr. Bürgermeister Adam, Gemeinde Schwalmtal: 
Frage, ob und welche Querverbindungen zwischen der AGNV Vogelsbergbahn und 
dem ZOV bestehen. 
 
Die Vorgängerorganisation von ZOV-Verkehr, das ZOV- Verkehrsdezernat, hat die 
Einrichtung der AGNV Vogelsbergbahn initiiert. ZOV- Verkehr ist an der 
Organisation und der Durchführung der Sitzungen maß geblich beteiligt.  
 
In den Unterlagen der AGNV Vogelsbergbahn vom 20.05.2008 werden Planungen für 
ein neues Betriebskonzept vorgestellt, die eine Auflassung der Bahnhöfe Renzendorf 
und Wallenrod vorsehen. 
Die mögliche Auflassung dieser Stationen stellt zu dem erklärten Ziel, die Attraktivität 
der Vogelsbergbahn zu steigern, einen Widerspruch dar. 
Die AGNV Vogelsbergbahn sollte sich mit dem Erhalt dieser Bahnhöfe befassen und 
entsprechende Forderungen artikulieren. 
Es war bereits in den vergangenen Jahren zu beobachten, dass in diesem Bereich das 
Bahnangebot zunehmend vernachlässigt und Verkehre durch Ausweitung der 
Parallelbedienung auf den Busbereich verlagert wurden. 
 
ZOV-Verkehr setzt sich nachdrücklich für den Erhalt  und Ausbau der 
Vogelsbergbahn ein. Grundsätzlich darf es bei der U msetzung eines neuen 
Betriebskonzeptes auf der Vogelsbergbahn nicht zur Benachteiligung von 
Anliegerkommunen kommen. Für die Gemeinden, welche vom Wegfall von 

von: Rhein-Main-Verkehrsverbund 
Servicegesellschaft mbH (rms GmbH)  
Mannheimer Straße 15 - 19 
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Stationen betroffen sind, wird ein ÖPNV-Konzept ent wickelt, welches die 
weggefallenen SPNV-Verbindungen kompensiert.  
 

2 
 
 

Hr. Stadtrat Zielinski, Stadt Lauterbach: 
Für den Fall, dass der Bahnhof Wallenrod in Zukunft nicht mehr durch die 
Vogelsbergbahn bedient wird, wird die Stadt Lauterbach auf einen adäquaten Ersatz 
für diesen Leistungsabbau bestehen. 
 
Dieser Forderung schließt sich ZOV-Verkehr an. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in den Tabellen zur Angebotskonzeption für das 
Fahrtenangebot für die Gemeinde Schwalmtal noch von einer weiteren Bedienung der 
derzeit bestehenden Halte entlang der Vogelsbergbahn ausgegangen wird. Die 
entsprechenden Werte müssten gemäß der derzeitigen Planungen für das künftige 
Betriebskonzept auf der Vogelsbergbahn angepasst werden. 
 
Alle zukünftigen ÖPNV-Planungen, welche durch die V ogelsbergbahn 
beeinflusst werden, sind entsprechend des neuen Bet riebskonzepts der 
Vogelsbergbahn anzupassen. 
  

3 
 
 

Hr. Bürgermeister Bott, Gemeinde Gemünden: 
Die Gemeinde hatte im Rahmen der 1. Anhörungsrunde eine Stellungnahme mit 
Anmerkungen/Forderungen bezüglich der Vogelsbergbahn abgeben. Diese wurden 
mit der Bitte um Beantwortung an den zuständigen regionalen Aufgabenträger RMV 
weitergeleitet.  
Eine Antwort des RMV steht noch aus bzw. die bislang vorliegende Antwort ist nicht 
aussagekräftig genug. Es muss sichergestellt werden, dass die Gemeinde in Bezug 
auf die künftige Ausgestaltung des Angebots auf der Vogelsbergbahn nicht vor 
vollendete Tatsachen gestellt wird. 
 
Durch die AGNV wird gewährleistet, dass alle Anlieg ergemeinden in die Planung 
zur Vogelsbergbahn einbezogen werden. 
 
Es konnte in den vergangenen Jahren wiederholt festgestellt werden, dass neue 
Buslinien ausgewiesen, der Betrieb dann aber aufgrund mangelnder Nachfrage nach 
einiger Zeit wieder eingestellt wurde. 
Die mangelnde Nachfrage ist oftmals darauf zurückzuführen, dass die potentiellen 
Fahrgäste nicht ausreichend über das neue Angebot informiert wurden. Es sollte 
daher sichergestellt werden, dass neue Angebote in Zukunft offensiver beworben 
werden. Hier ist ein effektives Linien-Marketing erforderlich. 
 
Dieser Aussage stimmt ZOV-Verkehr grundsätzlich zu.  
 
Für die aus dem Bereich Gemünden und Homberg in Richtung Marburg verkehrenden 
Buslinien ist zu fordern, dass die Taktung künftig besser auf die Bahnlinien 
abgestimmt wird. Die derzeit in Richtung Marburg bestehenden Anschlüsse sind nicht 
zufriedenstellend. 
 
Gemeinsam mit dem regionalen Aufgabenträger RMV wir d ZOV-Verkehr sich für 
eine Optimierung der Anschlussbeziehungen einsetzen . 
 



Niederschrift                                            
und Stellungnahme  

Seite 3 von 3 NVP ZOV – 2. Anhörungsrunde Planung • Beratung • Service 
 

4 
 
 

Hr. Stadtrat Zielinski, Stadt Lauterbach: 
Der Fahrgastbeirat hat in seiner Stellungnahme zur 1. Anhörung die Einrichtung von 
überdachten Warteflächen für den Busbereich am Bahnhof Lauterbach gefordert. 
Hinweis, dass die Umgestaltung bislang an der ablehnenden Haltung des Eigentümers 
DB Station & Service AG gescheitert ist. 
Der in der Bewertung der Stellungnahme enthaltene Hinweis auf die Zuständigkeit der 
Stadt ist daher entsprechend zu ändern. 
 
Die Korrektur wird im Nahverkehrsplan vorgenommen. 
 

5 
 
 

Hr. Ebke, Ebke-Reisen: 
Zu den Anforderungen an die Ausstattung von Fahrzeugen und Haltestellen ist 
anzumerken, dass die bestehenden Haltestellen mit Fahrgastunterständen z.T. so 
gestaltet sind, dass sie von Bussen mit Kneeling-Funktion nicht problemlos 
angefahren werden können. Bei diesen Haltestellen besteht die Gefahr, dass der Bus, 
der sich beim Absenken leicht schräg stellt, oben gegen das Dach der Wartehalle 
stößt. 
 
Die Problematik wird im Nahverkehrsplan dargestellt . Eine Lösung soll in 
Absprache mit dem jeweiligen Straßenbaulastträger g efunden werden. 
 

 
Andreas Köhler / Gerhard Muth-Born 
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Nahverkehrsplan für den Bereich des Zweckverbandes Oberhessische 
Versorgungsbetriebe – Niederschrift und Stellungnah me des Aufgabenträgers zur 
2. Anhörungsrunde,  
Bereich Wetterau-West  
 
Ort/Datum:  Friedberg, 03.06.2008 
Beginn:  14:30 Uhr 
Teilnehmer:  vgl. Teilnehmerliste 
 
Die Stellungnahmen von ZOV-Verkehr wurden direkt in  die Niederschrift eingearbeitet. 
Sie sind durch Fettdruck im Text hervorgehoben. 
 
 
 
TOP Inhalt 

1 
 
 

Hr. Gründer, Stadt Bad Nauheim: 
Die Stadt Bad Nauheim hält an ihrer Forderung nach einer Höherstufung in Bezug auf 
die Verkehrskategorie fest. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgegebenen 
17 Fahrtenpaare angesichts der 6.000 Ein- und Auspendler, welche die Stadt zu 
verzeichnen hat, nicht als ausreichendes Angebotsniveau angesehen werden. 
 
Die Kernstadt Bad Nauheim befindet sich bereits in der höchsten 
Verkehrsgebietskategorie. Die Einstufung der übrige n Stadtteile in 
Verkehrsgebietskategorie 2 wird von ZOV-Verkehr als  ausreichend erachtet. 
 
Der für die Ausstattung der Haltestellen mit Hochborden angegebene Wert ist nicht 
korrekt. Hier wurden offensichtlich lediglich die Haltestellen mit Kasseler Sonderbord 
berücksichtigt. In Bad Nauheim hat man sich jedoch aus Kostengründen in vielen 
Fällen für eine andere Hochbordvariante entschieden. 
 
Eine entsprechende Änderung wird im Nahverkehrsplan  vorgenommen.  
 
Die in Bad Nauheim vorhandene Haltestellenbeschilderung ist deshalb nicht mit dem 
RMV-Standard konform, weil die Schilder bereits vor der Festlegung des 
Verbundstandards aufgestellt wurden. Das Design der Schilder wurde damals jedoch 
mit dem RMV abgestimmt. 

von: Rhein-Main-Verkehrsverbund 
Servicegesellschaft mbH (rms GmbH)  
Mannheimer Straße 15 - 19 

 60329 Frankfurt am Main 
Abt.:  Verkehrs- und Betriebsplanung 
Name: Andreas Köhler 
Tel.:  (069) 2 73 07 - 260 
Fax:  (069) 2 73 07 - 472 
E-Mail: akoehler@rms-consult.de 
Datum: 04.08.08 
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Der Hinweis wird in den Nahverkehrsplan aufgenommen . 
 
Die Fahrzeugstandards sollten um Standards für die Datenfunk-Übertragung ergänzt 
werden. 
 
Der Vorschlag wird geprüft. 
 
In absehbarer Zeit wird die Neugestaltung der Kreisstraße K 173 abgeschlossen. Vor 
diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob die Buslinien FB-12 und FB-15 zu einer 
Ringlinie umgestaltet werden können. 
 
Der Hinweis wird in den Nahverkehrsplan aufgenommen . 
 

2 
 
 

Hr. Frank, Stadt Bad Vilbel: 
Im Vortrag wurde nicht auf den geplanten viergleisigen Ausbau der S-Bahn bis Bad 
Vilbel hingewiesen. Ein solcher Hinweis muss in den Nahverkehrsplan aufgenommen 
werden. 
 
Der Hinweis war zwar nicht im Vortrag zu hören, wir d jedoch im 
Nahverkehrsplan als Forderung enthalten sein. Ebens o stellt der notwendige 
Gleisausbau für die S 6 zwischen Bad Vilbel und Fri edberg eine Forderung dar, 
welche  im Nahverkehrsplan  dokumentiert wird. 
 
Die Festlegung eines 30-Minuten-Taktes für Bad Vilbel wird als nicht akzeptabel 
angesehen. Sie widerspricht auch den Zielen und Vorgaben der Landes- und 
Regionalplanung, die eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV fordern. 
 
Der Nahverkehrsplan enthält Mindestanforderungen, w elche für das gesamte 
ZOV-Verbandsgebiet Gültigkeit besitzen. Es spricht grundsätzlich nichts 
dagegen, dass bei Detailbetrachtung weitergehender Bedarf besteht.  
 
Frage, aus welchen Mitgliedern sich der angesprochene ZOV-Verkehrsausschuss 
zusammensetzt. Es wird darum gebeten, eine Liste der Mitglieder zusammen mit dem 
Protokoll der Sitzung zu versenden. 
 
Eine Liste der Mitglieder befindet sich auf der Int ernetseite des ZOV. 
http://zov.de/zov/zov.nsf/c/Der_Zweckverband,Verban dsorgane,Ausschüsse,Ver
kehrs-_ausschuss  
 
 

3 
 
 

Hr. Böing, Stadt Karben: 
Auch von Seiten der Stadt Karben wird auf die Problematik der Mindeststandards 
hingewiesen, die in der derzeit vorgesehenen Form als zu niedrig angesehen werden. 
Bei der Festlegung des Angebotsniveaus ist zu beachten, dass der Bus einen 
wesentlichen Bestandteil des ÖPNV im Bereich Karben darstellt. 
 
Der Nahverkehrsplan enthält Mindestanforderungen, w elche für das gesamte 
ZOV-Verbandsgebiet Gültigkeit besitzen. Es spricht grundsätzlich nichts 
dagegen, dass bei Detailbetrachtung weitergehender Bedarf besteht.  
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Frage, ob die vorgesehenen Wartezeiten nach Unterrichtsschluss mit den Schulen 
abgestimmt wurden. Die Wartezeiten werden als zu lang angesehen. Es wird 
angeregt, bei den maximal zulässigen Wartezeiten zwischen der 6. sowie der 8. und 
der 10. Schulstunde zu unterscheiden. 
 
Die im Vortrag vorgestellten Standards für die Schü lerbeförderung werden 
gemeinsam mit Fachleuten aus dem schulischen Bereic h besprochen. Die 
Ergebnisse der Prüfung werden im Nahverkehrsplan da rgestellt. 
 
Hinweis, dass mit dem barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe zwischen Bad Vilbel und 
Friedberg nicht auf einen viergleisigen Ausbau der Strecke gewartet werden sollte, da 
dieser frühestens bis zum Jahr 2017 realisiert werden könnte. 
 
Der Wunsch der Stadt Karben wird im Nahverkehrsplan  dokumentiert. 
 

4 
 
 

Hr. Lerch, Fahrgastverband PRO BAHN & BUS: 
Die Angabe, in Butzbach seien 41% der Haltestellen mit einem Hochbord ausgestattet, 
kann so nicht korrekt sein.  
In Butzbach wurden in den letzten Jahren fast sämtliche Haltestellen modernisiert, so 
dass der Wert zwischen 80 und 90 % liegen müsste. 
 
Eine Korrektur wird im Nahverkehrsplan vorgenommen.  
 

5 
 
 

Hr. Kunold, Wetteraukreis, Fachdienst 07 Schule: 
Die vom Fachdienst Schule abgegebene Stellungnahme wurde bislang offensichtlich 
ebenfalls nicht berücksichtigt. 
 
Die vom Fachdienst Schule eingebrachten Vorschläge werden direkt mit diesem 
abgeklärt. Der Bereich Schülerbeförderung wird in A bstimmung mit den 
Fachleuten für schulische Belange für den Nahverkeh rsplan bearbeitet. 
 

6 
 
 

Hr. Bürgermeister Wagner, Stadt Reichelsheim: 
Auf den Wunsch nach einer Ausweitung des Spätverkehres wurde von Seiten des 
ZOV geantwortet, die Situation werde im kommenden Nahverkehrsplan erneut geprüft. 
Wird dabei an die in fünf Jahren anstehende 3. NVP-Fortschreibung gedacht? 
 
Die Ausweitung des Spätverkehrs im Bereich der Stad t Reichelsheim soll im 
Rahmen der derzeitigen Fortschreibung nicht behande lt werden. 
 

7 
 
 

Hr. Priem, Fahrgastbeirat Wetteraukreis: 
Die Behindertensituation am Bahnhof Friedberg ist zu bemängeln. 
 
ZOV-Verkehr stimmt dieser Aussage zu. 
 
Friedberg/Altenstadt: Die Anschlüsse in Nidderau müssen durchgängig gesichert 
werden. 
Auch die Anschlusssituation auf der Relation Friedberg/Bad Nauheim in Richtung Bad 
Homburg ist zu bemängeln. 
 
Die Fahrplangestaltung auf Schienenstrecken liegt i m Zuständigkeitsbereich des 
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RMV. Grundsätzlich ist auf eine optimale Anschlusss ituation an den jeweiligen 
Bahnhöfen und Haltepunkten zu achten. 
 
Es wird eine Ausweitung der vorgesehenen Bedienungszeiträume gefordert. Auch 
wenn die angespannte Mittelsituation bekannt ist, so muss dennoch der Druck auf die 
Politik erhöht werden. 
 
Grundsätzlich wir die Ausweitung der Bedienungszeit räume geprüft. 
 
Das Thema Car-Sharing sollte propagiert werden. 
 
Es wird geprüft, inwieweit dieses Thema im Nahverke hrsplan Eingang findet. 
 
Es wurde darum gebeten, die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Buszügen näher 
zu erläutern. 
 
Das Thema Buszüge wird im Nahverkehrsplan behandelt . 
 

8 
 
 

Hr. Fromm, VCD-Kreisverband Wetterau: 
Frage nach dem aktuellen Stand der Planungen für den Bahnhofsvorplatz in 
Friedberg. 
 
Es handelt sich um ein Projekt der Stadt Friedberg.  ZOV-Verkehr ist über die 
Planungen informiert. Das Projekt wird im Nahverkeh rsplan erfasst. 
 
Wie sehen die konkreten Planungen zu einer Erweiterung des Vulkanexpress aus? 
 
Zur Zeit wird eine Erweiterung des Bedienungsgebiet es (Hungen, Grünberg, 
Büdingen) geprüft. 
 
Es sollte geprüft werden, ob AST-Verkehre im Nachtbetrieb auch für den Bereich der 
westlichen Wetterau eingerichtet werden könnten, da dies aus Fahrgastsicht als 
wünschenswert erscheint. 
 
Das Thema AST-Verkehr wird im Nahverkehrsplan angem essen behandelt. 
 

9 
 
 

Hr. Priem, Fahrgastbeirat Wetteraukreis: 
Das Thema Ausbau von AST-Verkehren ist weiterzuverfolgen. Für AST-Verkehre 
sollten überwiegend Fahrzeuge für acht Fahrgäste zum Einsatz kommen. 
Die Diskriminierung von Taxiunternehmen wird nicht als zulässiges Argument gegen 
die Einführung von AST-Verkehren angesehen. 
Mit AST-Verkehren soll insbesondere das Ziel verfolgt werden, Fahrgästen auch nach 
Betriebsschluss des Buslinienverkehrs die Rückfahrt zu ermöglichen. Gelingt es nicht 
die Rückfahrt sicherzustellen, so kommt der ÖPNV als Alternative zum 
Individualverkehr nicht in Betracht. 
 
Das Thema AST-Verkehr wird im Nahverkehrsplan angem essen behandelt. 
 

10 
 
 

Hr. Hertel, Stadt Niddatal: 
Im Vortrag wurde als Projekt die Neugestaltung der Linie FB-05 erwähnt. Frage, wie 
hier der aktuelle Stand der Planungen aussieht. 



Niederschrift                                             
und Stellungnahme  

Seite 5 von 5 NVP ZOV – 2. Anhörungsrunde Planung • Beratung • Service 
 

Vor diesem Hintergrund muss auch die Tarifzonenproblematik beachtet werden, zu 
der im Parlament der Stadt unterschiedliche Auffassungen existieren. Hier sollten 
tarifzonenübergreifende Regelungen geprüft werden, da eine Führung der Linie über 
Buchenbrücken zu tarifrechtlichen Problemen führt, weil dadurch eine Tarifgrenze 
überschritten würde und für die Fahrgäste Mehrkosten entstünden. 
 
Bei dem Projekt handelt es sich um eine Einzelmaßna hme, welche bereits des 
Öfteren besprochen und geprüft wurde. Im Nahverkehr splan wird daher lediglich 
ein Prüfauftrag enthalten sein. Es wird darauf hing ewiesen, dass die 
Tarifgestaltung in diesem Fall der Abstimmung mit d em regionalen 
Aufgabenträger RMV bedarf. 
 

11 
 
 

Hr. Priem, Fahrgastbeirat Wetteraukreis: 
Die Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle im Bereich der Geschwister-Scholl-
Straße in Niddatal würde nach Auffassung des Fahrgastbeirates zu einer 
Verbesserung der Verkehrssituation in der Stadt beitragen. 
 
ZOV-Verkehr sagt grundsätzliche Prüfung zu. 
 

 
Andreas Köhler / Gerhard Muth-Born 
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Nahverkehrsplan für den Bereich des Zweckverbandes Oberhessische 
Versorgungsbetriebe – Niederschrift und Stellungnah men des Aufgabenträgers zur  
2. Anhörungsrunde,  
Bereich Wetterau-Ost  
 
Ort/Datum:  Nidda, 02.06.2008 
Beginn:  14:00 Uhr 
Teilnehmer:  vgl. Teilnehmerliste 
 
Die Stellungnahmen von ZOV-Verkehr wurden direkt in  die Niederschrift eingearbeitet. 
Sie sind durch Fettdruck im Text hervorgehoben. 
 
 
TOP Inhalt 

1 
 
 

Hr. Kunold, Wetteraukreis, Fachbereich Schule: 
Frage, weshalb die Anforderungen an die Schülerbeförderung bereits bis 
ins Detail ausgearbeitet wurden.   
Über den konkreten Inhalt entsprechender Festlegungen sollten sich 
zunächst die zuständigen Stellen verständigen. 
Frage, ob die Vorschläge unter direkter Beteiligung der Schulen 
ausgearbeitet wurden. 
 
Die Anforderungen an die Schülerbeförderung werden von ZOV-
Verkehr in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem sc hulischen 
Bereich intensiv erörtert. Die Ergebnisse der Gespr äche werden 
maßgeblich zur Definition der Standards für die Sch ülerbeförderung 
im Nahverkehrsplan beitragen.  
 

2 
 
 

Hr. Priem, Fahrgastbeirat für den Wetteraukreis: 
Es ist zu bemängeln, dass gemäß den definierten Fahrzeuganforderungen 
die zum Einsatz kommenden Verstärkerfahrzeuge nicht ebenfalls 
durchgängig Niederflurfahrzeuge sein müssen.  
Derartige Ausnahmen sind schlecht für Menschen mit 
Mobilitätsbehinderung, die auch während der Verkehrsspitzen auf 
barrierefreien Zugang zum ÖPNV angewiesen sind. 
Es sollte in den Busfahrplänen ausgewiesen werden, bei welchen Fahrten 
Niederflurfahrzeuge zum Einsatz kommen. 

von: Rhein-Main-Verkehrsverbund 
Servicegesellschaft mbH (rms GmbH)  
Mannheimer Straße 15 - 19 

 60329 Frankfurt am Main 
Abt.:  Verkehrs- und Betriebsplanung 
Name: Andreas Köhler 
Tel.:  (069) 2 73 07 - 260 
Fax:  (069) 2 73 07 - 472 
E-Mail: akoehler@rms-consult.de 
Datum: 04.08.08 
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Der Vorschlag wird geprüft. Das Ergebnis wird im Na hverkehrsplan 
dokumentiert. 
 
Es wird erneut darauf hingewiesen, dass der barrierefreie Ausbau des 
Bahnhofs Friedberg aus Sicht des Fahrgastbeirates dringend erforderlich 
ist. 
 
Die Forderung wird im Nahverkehrsplan dokumentiert.  
 
Sofern in den Bussen Haltestellen-Ansagen über Sprachspeicher möglich 
sind, muss sichergestellt werden, dass diese von den Fahrern auch 
korrekt bedient werden. Es ist festzustellen, dass dies in der bisherigen 
Praxis häufig nicht der Fall ist.  
Da die Ansagen bislang nicht über ein Betriebsleitsystem gesteuert 
werden können, muss an die Fahrer ein entsprechender Hinweis ergehen. 
An die Regelfahrzeuge wird die Anforderung gestellt, dass sie über eine 
Klimaanlage verfügen. Hier muss sichergestellt werden, dass diese auch 
funktioniert. 
 
Diesen Aussagen stimmt ZOV-Verkehr zu. 
 
Die Forderung an die Fahrzeuge bezüglich der 
Kommunikationsmöglichkeit zur Betriebsleitstelle sollte weiter präzisiert 
werden. Hier ist der flächendeckende Einsatz eines rechnergestützten 
Betriebsleitsystems (RBL)1 anzustreben. 
 
Ob zukünftig ein RBL im ZOV-Verbandsgebiet eingeric htet werden 
soll, wird im jetzigen Nahverkehrsplan nicht endgül tig entschieden. 
Für eine solche Maßnahme sind intensive Voruntersuc hungen 
notwendig. In den kommenden Nahverkehrsplänen wird die 
Einrichtung eines RBL Thema sein.  
 
Bei der Festlegung der Bedienungszeiträume müssen die Öffnungszeiten 
des Einzelhandels berücksichtigt werden, um sowohl den Kunden als auch 
den Mitarbeitern des Einzelhandels die Nutzung des ÖPNV zu 
ermöglichen.  
Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Benzinpreise ist eine 
steigende Zahl von Menschen auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
angewiesen. 
 
Die Betriebszeiten werden hinsichtlich einer Verlän gerung in die 
Abendstunden geprüft. 
 
Nach der Modernisierung der Niddertalbahn und dem damit 
einhergehenden Angebotsausbau sind nunmehr auch Verbesserungen für 
die Bahnlinie Friedberg – Hungen zu fordern. 
Hier müssen insbesondere die früher bestehenden Anschlüsse wieder 
hergestellt werden. 
Für die Eisenbahnstrecke nach Hungen ist eine wirkungsvolle 
Streckensicherung zu fordern, damit eine Wiederinbetriebnahme der 

                                                           
1 Begriff wird mittlerweile häufig durch die Bezeichnung ITCS (Intermodal Transport Control System) ersetzt. 
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Bahnlinie möglich bleibt. 
 
Die Zuständigkeit für die Schienenstrecken liegt be im regionalen 
Aufgabenträger RMV. 
 
 
Frage, wann mit der Modernisierung der Horlofftalbahn begonnen werden 
soll. 
 
Auf den Fortgang der Arbeiten zur Modernisierung vo n Stationen an 
der Horlofftalbahn hat ZOV-Verkehr keinen unmittelb aren Einfluss. 
 

3 
 
 

Hr. Ellerhausen, VCD-Kreisverband Wetterau: 
Frage, ob die vorgestellten Anforderungen an die Fahrzeuge so auch 
Gegenstand der Ausschreibung sind.  
Werden die im NVP festgelegten Anforderungen und die Vorgaben in den 
Ausschreibungsunterlagen synchronisiert? 
 
Die Art der Vergabe von Verkehren ist kein Gegensta nd des 
Nahverkehrsplans. Allerdings werden im Nahverkehrsp lan die 
Voraussetzungen für Standards im Buslinienverkehr i m ZOV-
Verbandsgebiet definiert. 
 
Auf die Haltestellen-Ansagen ist derzeit nur im Bereich Bahnverkehr 
Verlass. Von den Busfahrern werden die Ansagen betreffende 
Anweisungen oftmals bewusst nicht eingehalten.  
Gerade für Fahrgäste mit Sehbehinderung können sich daraus ernste 
Konsequenzen ergeben, da sie so unter Umständen an der falschen 
Haltestelle aussteigen.  
Es muss sichergestellt werden, dass die Busfahrer die Anweisungen 
ernstnehmen. 
 
Diesen Aussagen stimmt ZOV-Verkehr zu. 
 
Es sollte verstärkt über einen Ausbau von AST-Verkehren nachgedacht 
werden, um den Fahrgästen des Wetteraukreises auch in den 
Abendstunden die Fahrt mit dem ÖPNV zu ermöglichen. 
 
Grundsätzlich sieht der Nahverkehrsplan eine Angebo tserweiterung 
durch den Einsatz von Anrufsammeltaxi-Linien vor.  
 

4 
 
 

Hr. Priem, Fahrgastbeirat für den Wetteraukreis: 
Es wird auf das mittlerweile seit zehn Jahren bestehende AST-Angebot 
der Stadt Karben hingewiesen, das als Beispiel für andere Bereiche, z.B. 
die Relation Friedberg - Nidda dienen sollte. 
 
Eine Finanzierung von AST-Verkehren über einen Komfort-Zuschlag wird 
in der Regel von den Fahrgästen akzeptiert. 
 
ZOV-Verkehr wird im Nahverkehrsplan eine für seinen  
Zuständigkeitsbereich gültige Tarifregelung für AST -Verkehre 
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darstellen. 
 

5 
 
 

Fr. Kolb, Regionalverkehr Kurhessen GmbH (RKH):  
An den Haltestellen, auch an größeren Halten wie Verknüpfungspunkten 
zwischen Bus und Bahn, ist oftmals nicht für eine ausreichende 
Beleuchtung gesorgt. Dadurch kann beispielsweise der Haltestellenname 
häufig nicht gelesen werden. 
Gerade während der Winterzeit kommt als weiteres Problem hinzu, dass 
die Vitrinen anlaufen und dadurch die Fahrplanaushänge nicht mehr 
gelesen werden können. Hier sollte geprüft werden, wie sich dieses 
Problem ggf. technisch lösen lässt. 
 
Die Problematik wird im Nahverkehrsplan dargestellt  und die Suche 
nach praktikablen Lösungen wird im Nahverkehrsplan angeregt. Die 
Anregung wurde zum Anlass genommen, die VGO 
Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH, welche die mei sten 
Haltestellen im ZOV-Verbandsgebiet besitzt, auf das  Problem 
hinzuweisen. 
 

6 
 
 

Hr. Bechstein, Stadt Nidda: 
Frage, ob bei der Bewertung der Stellungnahmen auch die von den 
Gemeinden angemeldeten Investitionen gemäß Investitionsplan 
berücksichtigt wurden. 
 
Die gemeldeten Investitionen werden im Nahverkehrsp lan 
dokumentiert. Eine Detailprüfung erfolgt im Nahverk ehrsplan nicht. 
 

7 
 
 

Hr. Maschke, Gemeinde Glauburg: 
Beim Auftreten von Verspätungen muss die Kommunikation zwischen den 
Fahrzeugen verbessert werden, um geplante Anschlüsse sicherstellen und 
Anschlussreisende besser informieren zu können.  
Eine Verbesserung der Anschlusssicherung setzt bei allen Beteiligten die 
Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. 
 
Die Forderung nach Anschlusssicherung wird im Nahve rkehrsplan 
dokumentiert.  
 
Kommt ein Zubringerbus zu spät zum Bahnhof, ergibt sich für die 
Umsteiger z.T. auch das Problem, dass die vor Abfahrt der Bahn 
verbleibende Zeit nicht mehr ausreicht, um einen Fahrschein zu kaufen. 
 
Diese Problematik ergibt sich im RMV nicht, da in d en Bussen  
verbundweit geltende Fahrscheine verkauft werden. 
   

 
Andreas Köhler / Gerhard Muth-Born 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Stadt Lich 
27.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Anlegung eines zweiten Haltepunktes an der Bahnlini e Gießen-Gelnhausen im 
Bereich der Flurlage „Auf dem Gleiberg“: 

· Einrichtung eines Haltepunktes in der Kernstadt Lich im Bereich der 
Gemarkung „Auf dem Gleiberg“ ist im Nahverkehrsplan – Fortschreibung 
2003 bereits als planerische Empfehlung enthalten. 

· Regionalplan Mittelhessen befürwortet ebenfalls die Errichtung dieses 
Haltepunktes. 

· Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Erschließung neuer 
Wohnbauflächen in der Fluranlage „Am Grüninger Weg“ sollten die 
Planungen für den zweiten Haltepunkt dringend weiter voran getrieben 
werden. 

 

 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. 

2. 

Verbesserung der Anbindung des Klosters Arnsburg so wie der Stadtteile 
Muschenheim und Bettenhausen an die Kernstadt. 
 

Kloster Arnsburg sowie Bettenhausen werden zurzeit ausreichend mit AST 
angedient. Bei einer Ausweitung des AST-Verkehrs wird geprüft inwieweit 
durch eine mögliche Verknüpfung mit der Linie 200 Synergien erreicht 
werden können. 

3. 

Optimierung der Linienführung in der Kernstadt Lich : 
· Seit Jahren bestehen in der Kernstadt Lich Probleme aufgrund des 

Begegnungsverkehrs von LKW und/oder Bussen. Diesbezüglich sollten mit 
allen Beteiligten Lösungsmöglichkeiten gesucht werden (z.B. 
Einbahnstraßenregelung). 

 

 
 
Wird geprüft. 
 
 

4. 

Einrichtung einer Busverbindung von Fernwald nach L ich für den Besucher- 
und Schülerverkehr aus Fernwald: 

· Mit der Einrichtung einer Busverbindung von Fernwald nach Lich kann die 
Attraktivität der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich, aber auch die Attraktivität 
der Licher Altstadt für Kunden und Besucher gesteigert werden. 

 

 
 
Wird geprüft. 

5.  

Prüfung der Einbeziehung der Stadt Lich in die Rout e des Vulkan-Expresses: 
· Die Stadt Lich arbeitet intensiv daran, den Fremdenverkehr und attraktive 

Angebote – wie z.B. die Anbindung an den Vulkanexpress – zu fördern. 
 

 
Vgl. Ausführungen der Angebotskonzeption zum Projekt „Erweiterung des 
Vulkan-Expess“. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Stadt Pohlheim 
26.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Verlegung der Haltestelle „Garbenteicher Straße“ im  Stadtteil Hausen an die 
Schulbushaltestelle „Zur Lutherlinde“: 

· Der Stadtteil Hausen hat sich in den vergangenen Jahren räumlich stark 
ausgedehnt. Die Bevölkerung der Neubaugebiete im nordöstlichen Teil 
könnte die Haltestelle „Zur Lutherlinde“ schneller erreichen. Zumal die 
Einrichtung eines neuen Zubringers von der Landesstraße 3129 nach 
Hausen geplant ist, mit der eine neue Verkehrsführung durch Hausen 
einhergehen wird, was ebenfalls für eine Verlegung der Haltestelle spricht. 

 

 
 
 
 
Wir geprüft. 

2. 

Neukonzeption der Fahrtrouten der Linien 372, 375 u nd 377: 
· Die Andienung der Haltestelle „Neue Mitte“ im Stadtteil Watzenborn-

Steinberg hat im Hinblick auf die vorhandene Nahversorgung an Bedeutung 
gewonnen. 

· Auch sollte die wachsende Wohnbebauung des Stadtteils Watzenborn-
Steinberg in Richtung Garbenteich (starker Bevölkerungszuwachs) 
berücksichtigt werden. 

· Wünschenswert ist ebenfalls eine bessere Einbindung des Giessener 
Stadtteils Petersweiher in die Linienführung. 

 

 
 
 
 
 
Wird geprüft. Verweis auf Zuständigkeit des RMV. 

3. 

Einrichtung einer Haltestelle „Hallenbad Pohlheim“:   
· Aufgrund der überregionalen Bedeutung des Hallenbades wird die Forderung 

nach einer Haltestelle nachvollziehbar. Die Einrichtung wird von den 
politischen Verantwortlichen sowie der Bevölkerung nachhaltig befürwortet. 

 

 
 
Wird geprüft. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Stadt Gießen, Stadtplanungsamt 
19.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Verkehrsgebiete: 
· Die beabsichtigte Einteilung der Verkehrsgebiete und Verkehrsachsen 

analog zur Raumordnung wird nicht befürwortet. Die geplanten 
Verbesserungen bei den einzelnen Linien zum Oberzentrum Gießen wird 
begrüßt. 

 

 
 - 

2. 

Fahrzeugstandards: 
· Für die im Stadtgebiet verkehrenden Linienverkehre wird der Einsatz von 

Fahrzeugen gefordert, die der EEV-Norm entsprechen. Bei der Erteilung von 
eigenwirtschaftlichen oder gemeinwirtschaftlichen Genehmigungen für 
Linien, die ganz oder teilweise im Stadtgebiet Gießen verkehren, ist die EEV-
Technik bei Regelfahrzeugen aufzuerlegen und einzuhalten. 

· Zu eventuell notwendigen Übergangsfristen u.a. infolge mangelnder 
Beschaffungsmöglichkeiten dieser Fahrzeuge ist die Verständigung mit der 
Stadt Gießen im Einzelfall vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens bzw. 
der Antragstellung zu suchen. 

 

 
 
 
 
 
Festlegung der Fahrzeugstandards in Nahverkehrsplan sieht hohe 
Abgasnormen für Neufahrzeuge vor. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Stadt Karben 
25.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Haltestellenausbauprogramm: 
· Die Stadt Karben plant in den nächsten Jahren die Durchführung eines 

umfassenden Haltestellenausbauprogramms für den städtischen 
Busverkehr, um einen barrierefreien Zugang zum ÖPNV gewährleisten zu 
können. Die Maßnahme ist für das GVFG-Programm des Landes 
angemeldet und sollte im Investitionsplan des NVP berücksichtigt werden. 

 

 
 
 
Berücksichtigung erfolgt. 

2. 

Schülerbeförderung: 
· Zwei An- und Abfahrten bis zur 6. Stunde bzw. zwei Abfahrten nach der 8. 

und 10. Stunde für Gesamtschulen werden für vertretbar gehalten. 
· Problematisch erscheinen die Aussagen zu den zumutbaren Wartezeiten vor 

Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss. Es ist mit dem Widerstand 
von Schulen und Eltern zu rechnen. 

· Es wird empfohlen, die Vorgaben mit den Elternbeiräten und den Schulen 
abzustimmen. 

 
 - 
 
Die Regelungen zu den zumutbaren Wartezeiten wurden geändert. 
 
 
Abstimmungsgespräche mit Vertretern aus dem schulischen Bereich haben 
bereits stattgefunden und werden auch weiterhin geführt. 
 

3. 

Festlegung Grundangebot Montag – Freitag: 
· Die Einstufung der Kernstadt – hier als Groß-Karben definiert - in Kategorie 1 

wird begrüßt. 
· Da sich gemäß Regionalplan die Kernstadtfunktion auch auf die Stadtteile 

Klein-Karben und Kloppenheim erstreckt  wird gefordert, auch diese 
Stadtteile der Verkehrsgebiets-Kategorie 1 zuzuordnen. 

· Es wird in diesem Zusammenhang auf die besondere Verkehrsbedeutung 
des ÖPNV in der Stadt Karben hingewiesen. 

 

 
 - 
 
 
Wird geprüft. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Stadt Bad Vilbel 
09.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Bedienungshäufigkeit: 
· Die Stadt Bad Vilbel ist mit der vorgesehenen Bedienungshäufigkeit in einer 

halbstündlichen Taktfolge keinesfalls einverstanden. 
· Es wird auf die hohe Bedeutung des ÖPNV sowie die Rahmenvorgaben für 

den Nahverkehr in der Stadt Bad Vilbel verwiesen. 
· Die bereits heute bestehenden höheren Taktfolgen fanden bei den 

Planungen keine Berücksichtigung, was als Rückschritt aufgefasst wird. 
 

Verweis auf das Antwortschreiben ZOV-Verkehr vom 28.07.2008. 
 
Die Vorgaben zur Bedienungshäufigkeit sind als Mindeststandards zu 
verstehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht geplant 
ist, Bereiche, in welchen ein Angebot besteht, welches über diese 
Standards hinausgeht, zukünftig schlechter zu versorgen als bisher. Einer 
bedarfsgerechten Ausweitung von Verkehren steht der Nahverkehrsplan in 
keiner Weise entgegen. 
 

2. 

Schülerbeförderung: 
· Die Besonderheiten Bad Vilbels wurden nicht berücksichtigt. Einzelprojekte 

zur Optimierung der Schülebeförderung sollten im NVP dokumentiert 
werden. 

 

Thema Schülerbeförderung nimmt im Rahmen des NVP eine zentrale 
Stellung ein. Die Optimierung der Schülerbeförderung wird ausführlich 
behandelt, geplante Optimierungen wurden im Entwurf des NVP 
dokumentiert. Details zu den Einzelprojekten können in einem Rahmenplan 
wie dem NVP nicht angeführt werden, zumal sich die Bedingungen an den 
Schulen ständig ändern und kontinuierlich neuer Anpassungsbedarf 
entsteht.  

3. 

Linie 515: 
· Hinsichtlich der Linie 515 (früher 940) sollte die Aussage überprüft werden, 

dass sie keine Stadtteil verbindende Funktion ausübe. Dies ist deshalb nicht 
richtig, weil diese Linie zwischen dem Stadtteil Heilsberg und der Kernstadt 
verkehrt. 

 

 
 
Prüfung wurde bereits zugesagt. 

4. 

Viergleisiger Ausbau S-Bahn: 
· Der Bau des 3. und 4. S-Bahn-Gleises und die Planungen für ein 3. Gleis 

zwischen Bad Vilbel und Friedberg sollten als Projekt im NVP dokumentiert 
werden. 

 

 
 
Ausbau der S 6 wird im Plan angesprochen. 

5.  

Funkübertragung von Videoaufzeichnungen: 
· Es wird angeregt, die Busse noch mit der Möglichkeit der Funkübertragung 

von Videoaufzeichnungen auszustatten, da dieser Sicherheitsaspekt in den 
kommenden Jahren wichtig werden könnte. 

 

 
 
Wird als Prüfauftrag in den NVP aufgenommen. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Gemeinde Limeshain 
25.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. Forderungen zur 1. Anhörung werden erneut bekräftig t.  - 
 

2. 

Ausstattung der Bushaltestellen: 
· Es ist zu bemängeln, dass beschädigte bzw. fehlende Fahrplantafeln nicht 

bzw. sehr spät ersetzt werden. Hier sollte man dafür sorgen, dass wenn eine 
Gemeinde dies schon meldet, die Fahrplantafeln auch umgehend ersetzt 
werden. 

 

 
 
Eine rasche Beseitigung von Schäden an den Bushaltestellen liegt auch im 
Interesse von ZOV-Verkehr. 

3. 

Busfahrer: 
· Es muss immer wieder festgestellt werden, dass Busfahrer sich nicht an die 

korrekte bzw. vorgegebene Linienführung halten. Hierdurch wird zum Teil die 
Sicherheit der Fahrgäste sowie anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. 
Dieses Verhalten muss abgestellt werden. 

 

 
 
Zustimmung. Die korrekte Einhaltung der vorgegebenen Linienführung ist 
konsequent einzufordern. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Stadt Linden 
11.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Anbindung Gewerbegebiet Lückenbachtal: 
· Aufgrund der guten Nutzung des Gewerbegebietes Lückenbachtal könnten 

zusätzliche Verbindungen eingeplant werden.  
· Insbesondere im Beriech der Linie 34, die Fahrgäste in die Wohngebiete 

Großen-Lindens und Leihgesterns bringt, könnte eine intensivere Anbindung 
erfolgen. 

 

 
 
 
Wird in Abstimmung mit dem regionalen Aufgabenträger geprüft. 

2. 

Verbindung Linden – Pohlheim: 
· Zurzeit gibt es keine direkte ÖPNV-Verbindung zwischen Linden und 

Pohlheim. Die Einrichtung einer Busverbindung sollte jedoch erfolgen, um 
eine Verbindung zwischen dem Gewerbegebiet Lückenbachtal in Linden und 
dem Gewerbegebiet Neue Mitte in Pohlheim zu schaffen.  

· Außerdem könnte diese Querverbindung an die Linie 32 angeschlossen 
werden, um Schüler aus Langgöns zur Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim 
zu befördern. 

 

 
Wird in Abstimmung mit dem regionalen Aufgabenträger geprüft. 
 
 
 
Möglichkeit der Schülerbeförderung mit Bussen auf der Relation Langgöns 
– Linden – Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule besteht bereits. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

Vogelsbergkreis – Der Kreisausschuss, Schulverwaltu ngsamt 
05.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

Festlegung eines Handlungsrahmens für die Schülerbe förderung: 
· Gegen die Festlegung der Standards für den Schülerverkehr im Sinne eines 

Handlungsrahmens, der Abweichungen in der Einzelfallprüfung zulässt, 
bestehen keine Bedenken. 

 

 
-  

2. 

Angebotsraster: 
· Als Fahrtenangebot für die Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie die 

Gymnasien werden 4 Fahrten (2 An- und Abfahrten bis zur 6. Stunde und 2 
Abfahrten zur 8. und 10. Stunde) für nicht ausreichend erachtet. Für diese 
Schulen sollten 5 An- und Abfahrten vorgesehen werden, die jeweils nach 
den Anforderungen der Schule auf die Schulanfangs- und Schulendzeiten 
abzustimmen sind. 

· Es wird auf den veränderten Beförderungsbedarf, wie er durch die 
Einrichtung von Ganztagsangeboten entsteht, hingewiesen. 

 

 
Konkrete Ausgestaltung des Angebotsrasters wird überprüft. Hiezu werden 
Gespräche mit Vertretern aus dem schulischen Bereich geführt. 
 
 
 
 
Ganztagsangebote werden bei der Festlegung des Handlungsrahmens für 
die Schülerbeförderung berücksichtigt. 
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Anhörungsberechtigte Stelle:             
Schriftliche Stellungnahme vom:           

PRO BAHN & BUS 
04.06.2008 

Anregungen und Bedenken, Kritik Prüfung 

1. 

 
 
Die umfassende Stellungnahme wurde dem Dokument als Kopie beigefügt.  
 

 
Die Anregungen werden geprüft, Vorschläge mit Bezug zum 
Schienenverkehr werden an den zuständigen regionalen Aufgabenträger 
weitergeleitet. 
 

 






























